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19 - BESCHWERDEVERFAHREN

VORBEMERKUNG

Seit dem 1. März 2013 ist die Verordnung (EU) Nr. 181/2011 in Kraft, welche die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr festlegt. Sie sieht für diejenigen, die innerhalb der Europäischen Union mit Bussen und Reisebussen reisen, ähnliche Rechte vor, wie sie bereits Fluggästen, Bahn- und Seepassagieren gewährt werden.
Die Verkehrsregulierungsbehörde (Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART) hat die „Verordnung“ und das „Beschwerdeformular“ für die Feststellung und Verhängung von Sanktionen genehmigt, die im Gesetzesdekret Nr. 169 vom 4. November 2014 festgelegt sind, und die zur Umsetzung der Vorschriften über die Rechte von Fahrgästen im Kraftomnibusverkehr der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 dienen
VERFAHREN FÜR DIE BESCHWERDE
Mit besonderem Bezug auf die Beschwerden, die in ihre Zuständigkeit fallen, wendet Autostazione di Bologna S.r.l. die Maßnahmen gemäß Anhang A des ART-Beschlusses 28/2021 bezüglich der Rechte von Nutzern des Eisenbahn- und Omnibusverkehrs an.
Einreichung der Beschwerden
Beschwerden können auf folgenden Wegen eingereicht werden:
· Per Einschreiben mit Rückschein (A/R) an die Adresse des Unternehmens: Autostazione di Bologna Srl – Piazza XX Settembre, 6 – 40121, Bologna.
· Per E-Mail an die Adresse: autostazionebo@pec.it (welche den Erhalt einer Zustellbestätigung garantiert) oder an ufficio@autostazionebo.it.
· Durch persönliche Vorsprache im Büro des Bahnhofsvorstehers (Capostazione) an der Piazza XX Settembre, 6.
Inhalt der Beschwerde
· Das sowohl in italienischer als auch in englischer Sprache zu verwendende Beschwerdeformular befindet sich im Abschnitt „Reclami“ (Beschwerden) auf der Startseite der Website www.autostazionebo.it.
· Die Formulare müssen in Blockschrift ausgefüllt werden.
· Dem Formular müssen folgende Dokumente beigefügt werden:
· Die Ausweisdokumente des Beschwerdeführers oder des eventuellen Bevollmächtigten sowie eine Kopie der Vollmacht.
· Alle anderen nützlichen Dokumente zum Nachweis der Anwesenheit und/oder der Nutzung der Dienste von Autostazione di Bologna S.r.l..
· Alle Dokumente müssen im Format .pdf oder .jpg vorliegen.
· Beschwerden, die in einer Fremdsprache eingereicht werden, werden in derselben Sprache beantwortet, in der die Beschwerde verfasst wurde.
Erforderliche Mindestangaben
Beschwerden werden nur dann berücksichtigt, wenn sie folgende Angaben vollständig enthalten:
· Identifizierende Angaben des Nutzers (Name, Nachname, Kontaktdaten), mit beigefügtem Ausweisdokument.
· Im Falle der Einreichung der Beschwerde durch einen Vertreter: Vollmacht und Ausweisdokument des Bevollmächtigten, zusätzlich zum Ausweisdokument des Betroffenen.
· Genaue Angabe der identifizierenden Referenzen der durchgeführten oder geplanten Reise.
· Beschreibung der Service-Inkonsistenz in Bezug auf eine oder mehrere Anforderungen der europäischen oder nationalen Gesetzgebung, der allgemeinen Beförderungsbedingungen oder der von der Autostazione verabschiedeten Service-Charta.
Hinweis: Es werden auch Beschwerden akzeptiert, die ohne Verwendung des vorbereiteten Formulars ausgefüllt wurden, sofern sie klar und leserlich verfasst sind und stets die oben genannten Daten enthalten.
⏱️ Antwortfrist und Entschädigung
· Autostazione di Bologna wird die Beschwerde innerhalb von 30 Tagen nach deren Eingang beantworten.
· Im Falle einer ausbleibenden oder unbefriedigenden Antwort kann der Beschwerdeführer eine Beschwerde in zweiter Instanz bei der Verkehrsregulierungsbehörde (ART) einreichen.
· Im Falle einer Antwort des Betreibers nach Ablauf der 30-Tage-Frist ab Eingang der Beschwerde, hat der Nutzer Anspruch auf eine automatische Entschädigung in Höhe von 8 € (acht/00 Euro).
· Die Entschädigung ist nicht fällig in den Fällen, in denen die Beschwerde nicht mit den vorgesehenen und oben genannten Modalitäten und Mindestelementen vom Nutzer übermittelt wird
BESCHWERDE IN ZWEITER INSTANZ
Passagiere, die bereits eine Beschwerde eingereicht haben, können sich in zweiter Instanz – auch durch Verbände, die ihre Interessen vertreten, sofern sie dazu ausdrücklich bevollmächtigt sind – an die Verkehrsregulierungsbehörde (ART) wenden, um Verstöße von Autostazione di Bologna S.r.l. gegen die Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 181/2011 zu melden.
Einreichung bei der Verkehrsregulierungsbehörde (ART)
Der Nutzer kann die Beschwerde in zweiter Instanz an die Behörde direkt oder über einen Bevollmächtigten, einschließlich repräsentativer Verbände, nur dann weiterleiten, wenn er die Beschwerde bereits bei Autostazione di Bologna S.r.l. mit den zuvor angegebenen Modalitäten eingereicht hat, und zwar in folgenden Fällen:
· Wenn er die Antwort für unbefriedigend hält.
· Im Falle einer ausbleibenden Antwort.
Frist: Die maximale Frist für die Einreichung von Beschwerden in zweiter Instanz bei der ART beträgt 90 Tage ab Einreichung der Beschwerde bei Autostazione di Bologna S.r.l..
Formular: Das Formular für Beschwerden bei der Behörde kann im Bereich „Modulistica“ (Formulare) auf der Website unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.autorita-trasporti.it/site/.
AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG (ADR)
Zur Beilegung von Streitigkeiten bezüglich Schadenersatz kann der Nutzer auf ADR-Verfahren (Alternative Dispute Resolution) zurückgreifen, d.h. auf Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung.
Mit Beschluss 21/2023 hat die ART die Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen und Verbrauchern gemäß Art. 10 L. 118/2022 geregelt.
ConciliaWeb-Plattform der ART
· Der Nutzer kann einen Schlichtungsantrag nur stellen, wenn er bereits eine Beschwerde oder eine Forderung auf Rückerstattung oder Entschädigung beim Wirtschaftsbetreiber eingereicht hat.
· Der Antrag muss innerhalb eines Jahres nach Einreichung der Beschwerde gestellt werden, wenn:
· Der Nutzer keine Antwort erhalten hat.
· Die Antwort unbefriedigend war.
· Der Nutzer, der ein Schlichtungsverfahren über die Verkehrsregulierungsbehörde aktivieren möchte, muss auf die Plattform ConciliaWeb über SPID oder CIE zugreifen, oder, nur für Nutzer, die nicht in Italien ansässig sind, durch Registrierung.
· Nützliche Informationen und Zugang zur Plattform sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/.
· Der Schlichtungsantrag über die Plattform ConciliaWeb ist unzulässig, wenn der Streitfall vor einer anderen Schlichtungsstelle (Organismo di Conciliazione, OdC) gelöst werden kann, die den Anforderungen des Verbraucherschutzgesetzes (Codice del consumo) entspricht und keine Kosten für den Nutzer vorsieht. Die Liste dieser OdCs ist auf der Website der Behörde verfügbar.
· Der ART wird keine Zuständigkeit zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen oder zur Sanktionierung der regulierten Subjekte in Fällen von Schadensersatz und Unterstützung bei Unfällen zugeschrieben.
Andere Organe zur außergerichtlichen Beilegung
Der Nutzer kann sich für die außergerichtliche Lösung von Streitigkeiten auch an folgende Stellen wenden:
· Die Schlichtungskammern (Camere di conciliazione), die bei den Industrie- und Handelskammern (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) eingerichtet wurden, nach Abschluss einer Absichtserklärung zwischen der Behörde und Unioncamere.
· ADR-Organisationen, einschließlich paritätischer Verhandlungsorganisationen, die in der Liste gemäß Artikel 141-decies, Absatz 1, des Verbraucherschutzgesetzes eingetragen sind.

Umsetzungs- und Kontrollmaßnahmen
· Umsetzungszeitraum: INNERHALB VON 30 TAGEN 
· Verantwortlicher für die Umsetzung: BÜRO FÜR BEWEGUNG UND VERWALTUNGSBÜRO (UFFICIO MOVIMENTO E UFFICIO AMMINISTRATIVO) 
· Kontrollmaßnahme: KONTROLLE VON 50% DES BESCHWERDEREGISTERS 
· Überwachungsindikatoren: 80% POSITIV AUF DEN KONTROLLIERTEN 50%
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